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SSaattzzuunnggssäännddeerruunnggeenn  
 

in der für Mittwoch, den 20. März 2019 anberaumten 
 

Mitgliederversammlung des Fördervereins der PRS Friedrichsdorf e. V. 
 
Zu Punkt 9 der Tagesordnung werden die Änderungen der Satzung wie folgt beantragt: 
 
1. Die bisherige Gliederung soll aufgrund der Einführung der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) 
um den Gliederungspunkt „Anlage“ ergänzt werden. Als Anlage soll zukünftig jeweils die gültige 
Datenschutzordnung der Satzung beigefügt werden. Der aktuelle Stand der Datenschutzordnung 
wurde vom Vorstand am 15.05.2018 beschlossen siehe (https://www.philipp-reis-schule.de/wp-
content/uploads/2018/06/fv-Datenschutzordnung-2018.pdf). Mögliche Anpassungen dieser Anlage 
werden im Rahmen der Vorstandssitzungen behandelt und beschlossen. 
 
Bisherige Fassung bzw. Gliederung der Satzung: 
1. Name, Sitz und Zweck des Vereins (§ 1 -3) 
2. Mitgliedschaft, Eintritt, Austritt (§ 4 – 8) 
3. Die Organe des Vereins (§ 9 – 12) 
4. Geschäftsführung und Geschäftsordnung (§ 13 -22) 
 
Neue Fassung bzw. Gliederung der Satzung: 
1. Name, Sitz und Zweck des Vereins (§ 1 -3) 
2. Mitgliedschaft, Eintritt, Austritt (§ 4 – 8) 
3. Die Organe des Vereins (§ 9 – 12) 
4. Geschäftsführung und Geschäftsordnung (§ 13 -22) 
Anlage (Datenschutzordnung) 
 
2. Die Homepage der PRS wurde neugestaltet. In diesem Zuge wurden teilweise auch Seiten 
umbenannt – hiervon betroffen ist der Terminkalender der Schule in dem die Mitglieder-
versammlungen angekündigt werden.  
 
Bisherige Fassung § 17 der Satzung: 
1. Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung jeweils mit einer Frist von acht Tagen durch Bekanntgabe 
auf der Internetseite der Philipp-Reis-Schule (www.philipp-reis-schule.de/Termine) und per Aushang in der 
Philipp-Reis-Schule ein. 
 
Neue Fassung § 17 der Satzung: 
1. Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung jeweils mit einer Frist von acht Tagen durch Bekanntgabe 
auf der Internetseite der Philipp-Reis-Schule (www.philipp-reis-schule.de/kalender) und per Aushang in der 
Philipp-Reis-Schule ein. 
 
Die zu beschließende Satzungsänderung ist beim Vereinsregister anzumelden. 
 
Friedrichsdorf, den 13. Januar 2019 
 
 
 

Jochen Würges 
Vorsitzender des Fördervereins der PRS Friedrichsdorf e.V. 


